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50/01 Gewerbeordnung 

Text 

Bauträger 

§ 226. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegt die Tätigkeit des Bauträgers (Bauorganisators, 
Baubetreuers), das ist die organisatorische und kommerzielle Abwicklung von Bauvorhaben (Neubauten, 
durchgreifende Sanierungen) auf eigene oder fremde Rechnung. 

(2) Die Rechte der Baugewerbetreibenden, der Immobilienmakler und der Immobilienverwalter 
werden durch Abs. 1 nicht berührt. 
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